
STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Jugend und Soziales 

Beteiligte/r: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 
Vorlage
 

Auskunft erteilt: Herr Essmeier 2008/0083 
Telefon: 02521 29-470 öffentlich 

Gewährung eines Personalkostenzuschusses an freie Verbände 

Beratungsfolge: 

28.05.2008 Ausschuss für Kinder und Jugendliche Entscheidung 
 
Beschlussvorschlag: 
Sachentscheidung 

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde zur Haushaltssatzung werden den nachfolgend 
aufgeführten Verbänden in 2008 Zuschüsse zu den Gehaltskosten der Sozialarbei-
ter/Sozialarbeiterinnen wie folgt gewährt: 

a) Sozialdienst katholischer Männer (SKM)      1.400,00 € 
b) Diakonisches Werk        1.400,00 € 
c) Beratungszentrum für Alleinerziehende  bis zu  10.250,00 € 
d) Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle bis zu  16.950,00 € 

 
Kosten/Folgekosten 

Vertragliche Vereinbarungen mit den Jugendämtern des Kreises Warendorf; ansonsten freiwillige 
Zuschüsse der Stadt Beckum. 
Finanzierung 

Haushaltsmittel stehen unter der Haushaltsstelle 1.45330.71818.999 – Zuschuss an freie Verbände 
zu den Gehaltskosten der Sozialarbeit – zur Verfügung. 

 
Begründung: 
Rechtsgrundlagen 

Die Zuschüsse an das Beratungszentrum für Alleinerziehende und die Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratungsstelle werden auf der Grundlage von Verträgen mit den Jugendämtern des Kreises Warendorf 
gewährt. 

Der Sozialdienst Katholischer Männer und das Diakonische Werk erhalten freiwillige Zuschüsse der 
Stadt Beckum. 
Erläuterungen 

Verschiedene Institutionen halten in Beckum ein qualifiziertes Angebot zur Unterstützung von Famili-
en bereit. So werden dem Sozialdienst katholischer Männer (SKM) sowie dem Diakonischen Werk 
pauschale Zuschüsse in der mitgeteilten Höhe gewährt. 

Das Beratungszentrum für Alleinerziehende als auch die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle 
erhalten jährlich Zuschüsse auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen auf Kreisebene unter 
Beteiligung des Kreises Warendorf sowie den Städten Oelde, Ahlen und Beckum. Die Anteile werden 
vom Kreis errechnet und werden im Laufe des Jahres an die Institutionen ausgezahlt. 
 
Anlage/n: 
ohne 


